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An die

Bezieher

des Rundbriefs

zur Abschiebungshaft

Rundbrief 20/2005

Zur Frage der Freiheitsentziehung durch erzwungenen Aufenthalt im Transitbereich eines Flughafens

Beigefügt ist eine Entscheidung des Oberlandesgericht München vom 12. Dezember 2005 – 34 Wx 157/05 – mit der höflichen Bitte, diese Unterlage dem bisherigen Bestand der Loseblatt-Version (Anhang) hinzuzufügen.

In dem entschiedenen Fall geht es darum, dass ein Betroffener ohne richterliche Anordnung für rund 3 ½ Monate  gegen seinen Willen im Transitbereich des Flughafens München von der Bundespolizei festgehalten wurde.

Das OLG München hat in dem beigefügten Beschluss im Rahmen eines Verfahrens nach § 13 Abs. 2 FEVG festgestellt, dass das Festhalten des Betroffenen eine freiheitsentziehende Massnahme darstellte und mangels einer richterlichen Entscheidung (Art. 104 Abs. 2 GG) rechtswidrig war.

Ich habe die Veröffentlichung dieser Entscheidung vorgezogen, obwohl ich mir nicht ganz sicher bin, ob und inwieweit die Entscheidung für den allgemeinen Leserkreis Neuigkeitswert hat, wenn man von den konkret betroffenen Gerichten und Behörden absieht. 

Ich war bisher davon ausgegangen, dass bei allen Verantwortlichen in diesem Bereich spätestens seit den beiden Entscheidungen des OLG Frankfurt/M aus den Jahren 1996/97  Einvernehmen darüber besteht, dass  das weitere Festhalten eines Betroffenen nach Abschluß des Flughafenverfahrens (das Flughafenverfahren endet spätestens mit der negativen Eil-Entscheidung des Verwaltungsgerichts) in der Transitunterkunft oder sonstwo  eine Freiheitsentziehung darstellt, welche richterlich angeordnet sein muss  (vgl. hierzu auch Westphal/Stoppa, Ausländerrecht für die Polizei, 2. Aufl., Seite 335).  

Streitig war und ist weiterhin nach meinem Verständnis nur, ob die notwendige richterliche Entscheidung durch eine Freiwilligkeitserklärung des Betroffenen (wirksam) substituiert werden kann, was nach diesseitiger Auffassung ausgeschlossen ist (ausführlich zu diesem Punkt die Rechtsprechungsübersicht zu den Haftgründen unter "Zurückweisungshaft").

Dass Zurückweisungshaft auch in der Asylbewerberunterkunft auf dem Flughafengelände durch die Bundespolizei vollzogen werden könne, wäre dann richtig, wenn es eine gesetzliche Regelung über die Modalitäten des Vollzugs dort gäbe (vgl. auch ZAR 2000, 113 und Fußn. 19 dort). Eine solche Regelung ist mir bisher allerdings nicht bekannt. Ich werde aber versuchen, ergänzende Erkundigungen hierzu einholen.  

Dass in dem von dem OLG München behandelten Fall die Dinge anders gelaufen sind, als von der Verfassung vorgesehen, könnte damit zusammenhängen, dass das für den Flughafen München zuständige Amtsgericht (und wohl auch Landgericht) offenbar die rechtlichen Gegebenheiten anders beurteilen und in dem Festhalten der Betroffenen in der Transitunterkunft keine Freiheitsentziehung sehen (gesehen haben?). Hierdurch hätte sich die Polizei-Behörde aber nicht irritieren lassen dürfen. 

Über den konkreten Fall hinaus stellt sich natürlich die Frage, inwieweit durch geeignete Kontrollen sichergestellt ist, dass der Richtervorbehalt in diesen Fällen respektiert wird.  

Düsseldorf, den  18. Dezember 2005
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